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Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2023 

der Hamburger Energiewerke GmbH, Hamburg, 

HRB 120594, Amtsgericht Hamburg 



Bilanz 

T€ Anhang 31.12.2023 31.12.2022 

AKTIVA 
A. Anlagevermögen (1) 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.113 1.671 
II. Sachanlagen 958.393 606.526 
III. Finanzanlagen 194.161 48.781 

1.153.667 656.978 
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte (2) 405.342 430.974 

II. Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände (3) 197.624 199.965 

III. Flüssige Mittel (4) 28.130 23.725 

631.096 654.664 
C. Rechnungsabgrenzungsposten (5) 42.607 8.800 

1.827.370 1.320.442 

T€ Anhang 31.12.2023 31.12.2022 

PASSIVA 

A. Eigenkapital (6) 

I. Gezeichnetes Kapital 40.000 40.000 

II. Kapitalrücklage 205.326 205.326 

III. Bilanzgewinn/-verlust 0 0 

245.326 245.326 

B. Sonderposten (7) 2.857 2.526 

C. Baukostenzuschüsse (8) 38.445 35.356 

D. Rückstellungen (9) 740.799 712.234 

E. Verbindlichkeiten (10) 794.148 318.753 

F. Rechnungsabgrenzungsposten (11) 5.795 6.247 

1.827.370 1.320.442 



Gewinn- und Verlustrechnung 

T€ Anhang 2023 2022 

1. Umsatzerlöse (12) 1.506.455 1.234.775 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an

fertigen und unfertigen Erzeugnissen -639 -505

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4.707 3.964 
4. Sonstige betriebliche Erträge (13) 19.876 4.513 
5. Materialaufwand (14) -1.158.566 -924.961
6. Personalaufwand (15) -127.156 -121.285
7. Abschreibungen (16) -33.961 -33.202
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (17) -115.903 -82.367
9. Finanzergebnis (18) -7.760 -9.791
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (19) -153 22 

11. Ergebnis nach Steuern 86.900 71.163 
12. Sonstige Steuern (20) -703 -1.980

13. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen -86.197 -61.737

14. Jahresüberschuss - 7.446 
15. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr - -7.446 
16. Bilanzgewinn/-verlust - - 



Anhang 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Der Jahresabschluss der Hamburger Energiewerke GmbH (HEnW) wurde nach den handels-

rechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften, den ergänzenden 

Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie unter Beachtung des Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG) aufgestellt. Die Gesellschaft führt Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des Energie- und 

Gassektors im Sinne von § 6b Abs. 3 EnWG aus. Der Jahresabschluss wurde in Euro aufgestellt 

und zum Zweck der Veröffentlichung in tausend Euro (T€). 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses werden die Vorgaben zur Vereinheitlichung der Bi-

lanzierungs- und Bewertungsmethoden im Konzern Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) ange-

wendet. 

Zur übersichtlicheren Darstellung sind in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung 

Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert. Außerdem ist 

die Bilanz zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögenslage um einige Posten erweitert. Die 

Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Die HEnW wird sowohl in den Konzernabschluss der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermö-

gens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) mit Sitz in Hamburg als auch in den Konzern-

abschluss der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), Hamburg, einbezogen. Der Konzernab-

schluss der HGV ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt und im Unternehmens-

register unter der Nummer HRB 16106 offengelegt. Der Konzernabschluss der FHH ist auf der 

Internetseite der Stadt Hamburg veröffentlicht. Nach § 291 HGB ist die HEnW damit von der 

Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts befreit. 

Die HEnW und die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement 

mbH haben am 20. April 2020 einen Gewinnabführungsvertrag mit einer festen Laufzeit vom 

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen, der sich jeweils um ein weiteres Jahr

verlängert, sofern er nicht sechs Monate vor Ablauf gekündigt wird. Die Eintragung in das Han-

delsregister erfolgte am 18. Juni 2020. Im November 2022 wurde die Laufzeit vertraglich bis ins

Jahr 2033 verlängert. Die HEnW ist in den gewerbe- und körperschaftsteuerlichen Organkreis

der HGV einbezogen.



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden maßgebend. 

AKTIVA 

Anlagevermögen 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten er-

fasst und linear entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer über drei bis zehn Jahre 

abgeschrieben. 

Von dem Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens wird kein Gebrauch gemacht. 

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibun-

gen, bewertet. Die Herstellungskosten der selbst erstellten Anlagen umfassen neben den direkt 

zurechenbaren Einzelkosten in angemessenem Umfang anteilige Gemeinkosten. Fremdkapital-

zinsen sind nicht einbezogen.  

Abschreibungen für Sachanlagen, die vor dem 1. Januar 2008 angeschafft oder hergestellt wur-

den, werden, soweit steuerlich zulässig, nach der degressiven Methode vorgenommen. Ein Über-

gang auf die lineare Methode erfolgt, sobald diese zu höheren Abschreibungsbeträgen führt. Für 

ab dem 1. Januar 2008 angeschaffte oder hergestellte Sachanlagen wird die lineare Abschrei-

bungsmethode angewandt. 

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussicht-

lichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Für die Festlegung der Nutzungsdauern bei den Abschrei-

bungen werden die amtlichen Afa-Tabellen für den Wirtschaftszweig „Energie- und Wasserver-

sorgung“ zugrunde gelegt.  

Die Nutzungsdauern gliedern sich nach Anlagegruppen wie folgt: 

Anlagegruppe Nutzungsdauer 

Gebäude und bauliche Betriebsvorrichtungen 33 bis 50 Jahre 

Kraftwerksanlagen 15 bis 33 Jahre 

Fernwärmeanlagen 15 bis 30 Jahre 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen 3 bis 15 Jahre 



Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn bei dauerhafter Wertminderung 

der Ansatz mit einem niedrigeren beizulegenden Wert erforderlich ist. Sofern die Gründe für die 

außerplanmäßigen Abschreibungen entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung bis maximal zu den 

fortgeführten Anschaffungskosten des Vermögensgegenstands.  

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250 € und 1.000 € werden als 

Sammelposten ausgewiesen und linear über fünf Jahre abgeschrieben.  

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert unter Be-

achtung des Wertaufholungsgebots bilanziert. Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund vo-

rübergehender Wertminderung werden nicht vorgenommen. Ausleihungen werden mit ihrem 

Nennwert angesetzt und soweit erforderlich auf den Bilanzstichtag abgezinst. 

Umlaufvermögen 

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten und Herstellungskosten unter Anwendung zulässiger 

Bewertungsvereinfachungsverfahren und, sofern sie nicht Teil der produktionsbezogenen Absi-

cherungsgeschäfte sind, unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. 

Für unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren erfolgt eine verlustfreie 

Bewertung durch Ansatz mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten bzw. Herstellungs-

kosten und den retrograd ermittelten beizulegenden Werten. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit dem niedri-

geren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kre-

ditrisiko wird durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. 

Innerhalb der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden erhaltene Abschlagszahlun-

gen auf den noch nicht abgerechneten Verbrauch verrechnet. Die Forderungen aus noch nicht 

abgerechnetem Verbrauch basieren auf der Verbrauchs- und Erlösabgrenzung. Für die Abgren-

zung findet im Wesentlichen ein Individualbewertungsverfahren Anwendung. 

Flüssige Mittel 

Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände werden zum Nominalwert angesetzt. 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag 

ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 



PASSIVA 

Sonderposten 

Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die ertragswirksame 

Auflösung erfolgt entsprechend dem Abschreibungsverlauf der betreffenden Vermögensgegen-

stände. 

Baukostenzuschüsse 

Erhaltene investitionsbezogene Baukostenzuschüsse werden passiviert und über die voraus-

sichtliche Nutzungsdauer der zugehörigen Anlagegüter linear aufgelöst.  

Rückstellungen 

Bei der Bemessung der Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbind-

lichkeiten sowie drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften nach vernünftiger kaufmän-

nischer Beurteilung in notwendigem Umfang Rechnung getragen. Sie sind in Höhe des erwarte-

ten notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie die unter den sonstigen Rück-

stellungen erfassten Jubiläumszuwendungen werden versicherungsmathematisch unter Zugrun-

delegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln Heubeck 2018 G) nach dem Anwart-

schaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) ermittelt. Verpflichtungen aus Aufsto-

ckungsbeträgen und dem angesammelten Erfüllungsrückstand bei Altersteilzeitverträgen sind mit 

dem versicherungsmathematischen Barwert angesetzt. Zukünftig erwartete Entgelt- und Renten-

steigerungen werden bei der Ermittlung der Verpflichtungen berücksichtigt. 

Die Erfolgswirkung aus der Änderung des Abzinsungssatzes wird im Finanzergebnis ausgewie-

sen. 



Versicherungsmathematische Prämissen 

% 31.12.2023 31.12.2022 
Abzinsungsfaktor für Pensionsverpflichtungen 1,83 1,78 

Abzinsungsfaktor für den Pensionsverpflichtungen vergleichbare 
und andere langfristige Personalrückstellungen 1,75 1,44 

Abzinsungsfaktor für Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen 1,08 0,43 

Langfristige Gehaltssteigerungsrate 2,75 2,75 

Sozialversicherungsrententrend 2,25 2,25 

Langfristige Betriebsrentensteigerungsrate 1,00 bis 2,25 1,00 bis 2,25 

Fluktuationsrate 2,50 0,50 bis 1,00 

Inflationsrate 2,00 1,90 

Dynamik der Beitragsbemessungsgrenze 2,75 2,75 



Für die Abzinsung wird der von der Deutschen Bundesbank am 31. Dezember 2023 veröffent-

lichte, durchschnittliche Marktzinssatz verwendet. Bei Pensionsrückstellungen sind zur Durch-

schnittszinsermittlung die vergangenen zehn Geschäftsjahre, bei den anderen Rückstellungen 

die vergangenen sieben Geschäftsjahre einzubeziehen. Für langfristige Pensions- und Personal-

rückstellungen wird eine Restlaufzeit von 15 Jahren, bei Altersteilzeitrückstellungen von zwei 

Jahren angenommen. 

Soweit Pensionsverpflichtungen mit einem Aktivwert einer Versicherung rückgedeckt sind, wer-

den diese mit den jeweiligen Rückstellungen saldiert. 

Kongruent rückgedeckte Altersversorgungszusagen, deren Höhe sich somit ausschließlich nach 

dem beizulegenden Zeitwert eines Rückdeckungsversicherungsanspruchs bestimmt, sind mit 

diesem bewertet, soweit er den garantierten Mindestbetrag (diskontierter Erfüllungsbetrag der 

Garantieleistung) übersteigt. Der beizulegende Zeitwert eines Rückdeckungsversicherungsan-

spruchs besteht aus dem sogenannten geschäftsplanmäßigen Deckungskapital des Versiche-

rungsnehmers zuzüglich eines etwaig vorhandenen Guthabens aus Beitragsrückerstattungen 

(sogenannte Überschussbeteiligung). 

Der Zinsanteil aus der Zuführung zu den Pensions- und sonstigen Rückstellungen wird im Zins-

ergebnis erfasst. Der Zinsänderungseffekt zum 31. Dezember 2023 wird aufgrund der Konzern-

vorgaben sowie zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage nach IDW RS HFA 30 Tz. 87 ebenfalls im Zinsergebnis erfasst. 

Die Steuerrückstellungen und anderen sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünf-

tiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Zukünftige Preis- und 

Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren 

Eintritt vorliegen. Dabei werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 

mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 

sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die anzuwendenden Zinssätze werden von der Deutschen 

Bundesbank regelmäßig veröffentlicht.  

Die Rückstellungen, die für die Verpflichtung zur Abgabe von CO2-Emissionszertifikaten gegen-

über der Deutschen Emissionshandelsstelle gebildet wurden, sind auf Basis von Anschaffungs-

kosten sowie Marktpreisen der Zertifikate bewertet. 

Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 



Rechnungsabgrenzungsposten 

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstich-

tag ausgewiesen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Latente Steuern 

Latente Steuern werden auf temporäre oder quasi-permanente Differenzen zwischen den han-

delsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgren-

zungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge er-

mittelt. Die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung werden mit den unterneh-

mensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht ab-

gezinst. Aktive und passive latente Steuern sind unsaldiert auszuweisen. 

Die HEnW wurde nach Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zum 1. Januar 2020 als Or-

gangesellschaft in den gewerbe- und körperschaftsteuerlichen Organkreis der HGV aufgenom-

men. Daher können die temporären Differenzen im Zeitpunkt der Umkehr vorhandener Bewer-

tungsunterschiede nicht bei der Gesellschaft realisiert werden und sich zukünftig keine steuerli-

chen Auswirkungen auf Ebene der Gesellschaft ergeben. Bilanzposten für latente Steuern sind 

deshalb bei der HEnW nicht zu bilden.  

Währungsumrechnung 

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit dem Kurs im Zeitpunkt der erstmaligen Erfas-

sung bewertet. Am Bilanzstichtag erfolgt für Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eine 

Umrechnung mit dem Devisenkassamittelkurs. Das Niederstwertprinzip für Forderungen mit einer 

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und das Höchstwertprinzip für Verbindlichkeiten mit einer 

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden im Wertansatz beachtet. 

Mindestbesteuerung 

Der übergeordnete HGV-Konzern fällt in den Anwendungsbereich der Regelungen zur globalen 

Mindestbesteuerung („Pillar 2“). Die Regelungen zur globalen Mindestbesteuerung sind mit Wir-

kung zum 28. Dezember 2023 in Deutschland in Form des Mindeststeuergesetzes („MinStG“) in 

Kraft getreten. Das MinStG gilt erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember 2023 

beginnen. Gemäß dem MinStG ist eine Ergänzungssteuer für jede Jurisdiktion zu zahlen, die 

einen effektiven Steuersatz unter 15% aufweist. Die Bestimmung des effektiven Steuersatzes 

nach dem MinStG ist sehr komplex und beinhaltet eine Vielzahl von spezifischen Anpassungen. 

Auf die HEnW wird zukünftig grundsätzlich keine Steuermehrbelastung aus der nationalen Er-

gänzungssteuer entfallen, da sie weder oberste Muttergesellschaft noch Gruppenträgerin der 

Mindeststeuergruppe im Sinne des § 3 MinStG ist. Allerdings ist sie der Gruppenträgerin HGV 



zum Ausgleich für etwaige durch die HEnW verursachte nationale Ergänzungssteuerbeträge ver-

pflichtet, welche künftig durch die HEnW für alle in Deutschland belegenen Geschäftseinheiten 

verursacht werden. 

Da das MinStG für das Geschäftsjahr 2023 für die HEnW noch keine Anwendung findet, entsteht 

für das Geschäftsjahr 2023 keine - dem Gruppenträger auszugleichende – Steuerbelastung aus 

dem MinStG. Aufgrund der Komplexität der Anwendung der Pillar 2 Gesetzgebung und der Be-

rechnung der möglichen steuerlichen Auswirkungen, sind derzeit die quantitativen und qualitati-

ven Auswirkungen für zukünftige Geschäftsjahre noch nicht zuverlässig abschätzbar. 



Erläuterungen zur Bilanz 

(1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten im Berichtsjahr 2023 ist 

in der Entwicklung des Anlagevermögens, beigefügt als Anlage zum Anhang, dargestellt. 

Der Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar: 

Name und Sitz Anteil 
(%) 

Eigenkapi-
tal (T€) 

Ergebnis 
(T€) 

Energie Hub Moorburg GmbH1 100,0 77.600 - 

HAMBURG ENERGIE Geothermie GmbH, Hamburg1 100,0 12.850 -713

Hamburger Energiewerke Mobil GmbH3 100,0 - - 

HAMBURG ENERGIE Solar GmbH, Hamburg1 100,0 310 685 

HAMBURG ENERGIE Solar Betriebs GmbH, Hamburg1,2 100,0 4.000 - 

HAMBURG ENERGIE Wind GmbH, Hamburg1 100,0 525 43 

KpHG Kommunalpartner Hamburg GmbH1 100,0 5.428 -187

ANE GmbH & Co. KG 50,1 26.414 9.729 

Bioenergie Brunsbüttel Contracting GmbH, Brunsbüttel1 74,9 16.310 2.767 

Windpark Winsen (Luhe) GmbH & Co. KG, Winsen1 50,0 15.200 4.956 

Windpark Winsen (Luhe) Verwaltungs-GmbH, Winsen1 50,0 26 0 

HanseGM Gebäudemanagement GmbH, Hamburg1 33,3 989 286 

Hamburg Green Hydrogen GmbH & Co. KG 25,1 25 - 

Hamburg Green Hydrogen Beteiligungsgesellschaft mbH 25,1 25 - 

EBE-Elsflether Bioenergie GmbH, Elsfleth1 25,1 13.293 1.158 

ReTec Zweite Betriebs GmbH & Co. KG, Hamburg1 20,0 1.211 1.888 
1 Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor. Eigenkapital und Ergebnis zum 31.12.2022. 
2 Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der HAMBURG ENERGIE Solar GmbH. 
3 Gesellschaft wurde 2023 gegründet. 



(2) Vorräte 

T€ 31.12.2023 31.12.2022 
CO2-Zertifikate 241.404 242.635 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 163.320 169.969 
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen 618 1.257 
Geleistete Anzahlungen für Vorräte 0 17.113 

 405.342 430.974 

Bei den bilanzierten CO2-Zertifikaten handelt es sich sowohl um die für das Geschäftsjahr 2023 

erworbenen European-Union-Allowance-Zertifikaten (EUA), denen in Höhe des rechnerischen 

Verbrauchs 2023 Rückstellungen gegen-überstehen (91.321 T€), als auch um CO2-Zertifikate, 

die bereits für Folgejahre erworben wurden (150.083 T€). Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 

handelt es sich im Wesentlichen um Brennstoffvorräte und Reserveteile.  

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

T€ 31.12.2023 31.12.2022 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 87.509 118.517 
Forderungen gegen die Freie und Hansestadt Hamburg 703 3.261 
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 74.518 31.751 
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht 183 291 

Sonstige Vermögensgegenstände 34.711 46.145 

 197.624 199.965 
 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jah-

res fällig. 

Innerhalb der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden abgegrenzte Forderungen 

aus Wärmeversorgung und Energielieferung in Höhe von 529.646 T€ (Vorjahr: 416.496 T€) mit 

Abschlagszahlungen in Höhe von 512.799 T€ (Vorjahr: 350.898 T€) verrechnet. Dabei überschrit-

ten die erhaltenen Anzahlungen für Wärmeversorgung die abgegrenzten Forderungen um 

73.093 T€ und wurden mit den Abschlagszahlungen bzw. abgegrenzten Forderungen für die wei-

teren Energielieferungen verrechnet.  

Innerhalb der Forderungen gegen verbundene Unternehmen wurden noch nicht abgerechnete 

Forderungen in Höhe von 58.498 T€ (Vorjahr: 49.159 T€) mit Abschlagszahlungen in Höhe von 

57.131 T€ (Vorjahr: 31.850 T€) verrechnet. 



Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen gegen übrige Konzernunternehmen in Höhe von 45.968 T€ (Vorjahr: 31.751 T€) so-

wie Forderungen gegen die Gesellschafterin aus dem Cash-Pooling in Höhe von 28.550 T€ (Vor-

jahr: -50.250 T€). 

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Forderungen aus Um-

satz- und Energiesteuern ausgewiesen. 

(4) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel bestehen aus Guthaben bei Kreditinstituten. 

(5) Rechnungsabgrenzungsposten

T€ 31.12.2023 31.12.2022 
Ergänzungsvereinbarung Wärmelieferverträge SRH 35.000 0 
BKZ enercity Contracting Nord GmbH (eCGN) 6.900 6.900 
Investitionszuschuss Hard- und Software 209 835 
Baukostenzuschuss für Anschluss GuD Tiefstack 414 551 
Disagio 26 38 
Übrige Vorauszahlungen 58 476 

42.607 8.800 

HEnW hat im Geschäftsjahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 6.900 T€ zum Anschluss der 

eigenen geplanten Bauvorhaben zur Nutzung der industriellen Abwärme der Aurubis AG an 

eCGN, den Betreiber des Wärmetransportsystems in der Hafen City, geleistet. Die aufwandwirk-

same Erfassung erfolgt über die Vertragslaufzeit und beginnt mit Inbetriebnahme der Anlagen. 

Im Geschäftsjahr 2023 ist zudem eine Ergänzungsvereinbarung zu den Wärmelieferverträgen mit 

der Stadtreinigung Hamburg (SRH) geschlossen worden. Diese Vereinbarung gilt rückwirkend ab 

dem 1. Januar 2022. Die ratierliche aufwandswirksame Erfassung der insgesamt 35.000 T€ be-

ginnt im Jahr 2024 und erfolgt je nach Erzeugungsanlage über eine Laufzeit von 15 bis 30 Jahren. 

Die übrigen Vorauszahlungen betreffen im Wesentlichen vorausgezahlte Versicherungsprämien. 

Für Disagien aus Darlehen wird das Ansatzwahlrecht nach § 250 Abs. 3 HGB in Anspruch ge-

nommen. 

(6) Eigenkapital

Das Eigenkapital in Höhe von 245.326 T€ setzt sich aus dem gezeichneten Kapital von 

40.000 T€, welches zu 100 % von der HGV gehalten wird, sowie der Kapitalrücklage von 

205.326 T€ zusammen. Der Jahresüberschuss in Höhe von 86.197 T€ wird gemäß Ergebnisab-

führungsvertrag an die HGV abgeführt. 



(7) Sonderposten

Die Sonderposten enthalten steuerpflichtige Zuschüsse. 

(8) Baukostenzuschüsse

Hierbei handelt es sich um vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse für 

Investitionen im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung. 

(9) Rückstellungen

T€ 31.12.2023 31.12.2022 
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 415.081 388.772 
Steuerrückstellungen 11.503 13.054 
Sonstige Rückstellungen 314.215 310.408 

740.799 712.234 

Die Pensionsrückstellungen decken die Versorgungsverpflichtungen gegenüber ehemaligen und 

noch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab.  

Verpflichtungen aus Pensionszusagen sind teilweise durch Vermögensgegenstände gesichert. 

Die angelegten Vermögensgegenstände dienen ausschließlich der Erfüllung der Pensionsver-

pflichtungen und sind dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen. Sie werden nach § 246 Ab-

satz 2 Satz 2 HGB mit den zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet. Es handelt sich um 

Aktivwerte bei Rückdeckungsversicherungen. 

Die Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als ei-

nem Jahr wurden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Ge-

schäftsjahren abgezinst. Bei einem Ansatz dieser Rückstellungen unter Anwendung einer Abzin-

sung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Jahren ergäbe sich 

eine um 5.824 T€ (Vorjahr: 24.006 T€) höhere Rückstellung. 

T€ 31.12.2023 31.12.2022 
Erfüllungsbetrag der Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 415.334 389.019 
Beizulegender Zeitwert der Vermögensgegenstände -253 -247

Nettowert der Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Rück-
stellung) 415.081 388.772 



Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt: 

T€ 31.12.2023 31.12.2022 
Rückstellungen für die Abgabe der CO2-Zertifikate 91.321 104.974 
Rückstellungen für ausstehende Lieferantenrechnungen und 
ungewisse Verbindlichkeiten 43.968 40.765 

Rückstellungen für Rückbau und Verkehrssicherung 60.954 61.152 
Rückstellungen aus der Verpflichtung zur Leitungsumlegung 42.141 46.647 
Rückstellungen für personalbezogene Sachverhalte 41.615 35.999 
Rückstellungen für drohende Verluste 31.100 0 
Rückstellungen für ökologische Lasten 2.396 3.696 
Rückstellungen für Kundenbindungsprogramm 0 16.516 
Übrige Rückstellungen 720 659 

314.215 310.408 

Die Rückstellungen für personalbezogene Sachverhalte beinhalten Aufwendungen für Zeitkon-

ten, ergebnis- und leistungsabhängige Zahlungen, Altersteilzeit sowie Jubiläen. Die Rückstellung 

für Rückbauverpflichtungen berücksichtigt die zeitanteilige Ansammlung für den Rückbau der 

Kraftwerke Tiefstack und Hafen sowie die Rückstellung für die Verkehrssicherungspflicht für We-

del nach Betriebsende. Die Rückstellung für ökologische Lasten berücksichtigt die Kosten für 

erforderliche Bodensanierungen von Grundstücken. Neu gebildet wurde eine Rückstellung für 

drohende Verluste aus dem Stromgeschäft in Höhe von 31.100 T€. 

(10) Verbindlichkeiten

T€ 31.12. 
2023 

davon 
RLZ 

 

31.12. 
2022 

davon 
RLZ 

 
Verbindlichkeiten gegenüber 
 Kreditinstituten 143.576 5.983 61.294 6.754 

Erhaltene Anzahlungen - - - - 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 183.360 183.332 112.077 112.049 

Verbindlichkeiten gegenüber der Freien 
und Hansestadt Hamburg 494 494 6 6 

Verbindlichkeiten gegenüber verbunde-
nen Unternehmen 415.611 415.611 133.423 133.423 

Sonstige Verbindlichkeiten 51.107 51.107 11.953 11.953 
  davon aus Steuern (3.140) (3.140) (2.211) (2.211) 
  davon im Rahmen der sozialen Sicher-

heit (19) (19) (17) (17)

794.148 656.527 318.753 264.185 



Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (143.576 T€) betreffen Darlehen und die Zins-

abgrenzungen, von denen 87.857 T€ eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben. Die Dar-

lehen sind teilweise durch unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaften der FHH (23.520 T€) 

besichert.  

Darüber hinaus bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. 

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beruht im Wesentlichen auf 

einem höheren Bestand an offenen Verbindlichkeiten und Abgrenzungen noch offener Rechnun-

gen zum Stichtag. 

Gegenüber der FHH bestanden zum Stichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 494 T€, hauptsäch-

lich aufgrund eines Gebührenbescheides der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirt-

schaft (BUKEA) für ein Planfeststellungsverfahren. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Lieferungen und Leistun-

gen in Höhe von 16.637 T€ (Vorjahr: 11.408 T€), Tagesgeldausleihungen von 312.783 T€ (Vor-

jahr: 60.278 T€) sowie den Anspruch aus dem Ergebnisabführungsvertrag in Höhe von 

86.197 T€. Die sonstigen Verbindlichkeiten beruhen im Wesentlichen auf Verbindlichkeiten aus 

Zuschüssen förderungswürdiger Projekte in Höhe von 31.106 T€.  

(11) Rechnungsabgrenzungsposten

T€ 31.12.2023 31.12.2022 
Anschlusskosten und BKZ-Nahwärmeanlagen 1 1 
Unterschiedsbetrag übernommener Pensionsverpflichtungen 845 1.423 
Grundpreisvorauszahlungen von Kunden 1.588 1.162 
Kostenbeitrag für Grundstück Hafen City 0 300 
Übrige Vorauszahlungen 3.361 3.361 

5.795 6.247 



Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

(12) Umsatzerlöse

T€ 2023 2022 
Wärmevertrieb 427.398 391.117 
Stromerzeugung und vermiedene Netznutzungsentgelte 340.480 424.272 
Stromvertrieb 554.890 196.627 
Gasvertrieb 162.418 90.976 
Energiedienstleistungen/-handel 2.204 2.811 
Erlöse aus Brennstoffverkauf 36.092 141.518 
Übrige Erlöse 10.792 9.002 

1.534.274 1.256.323 
Stromsteuer -21.162 -13.951
Energiesteuer auf Gas -6.657 -7.597

1.506.455 1.234.775 

(13) Sonstige betriebliche Erträge

T€ 2023 2022 
Erträge aus Versicherungserstattungen 3.324 152 
Erträge aus Vertragsstrafen 1.088 0 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5.918 1.737 
Erträge aus Zuschüssen 81 187 
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 3.966 175 
Erträge aus Währungskursgewinnen 3.706 1.266 
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen 21 8 
Übrige Erträge 1.772 988 

19.876 4.513 



(14) Materialaufwand

T€ 2023 2022 
Brennstoffe einschließlich Absicherung 225.109 214.373 
Strombezug 445.546 193.117 
EUA und BEHG-Zertifikate 98.298 113.109 
Gasbezug zum Weiterverkauf 85.220 43.630 
Wärmebezug zum Weiterverkauf 28.353 27.380 
Übrige 55.421 125.954 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren 937.947 717.563 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 220.619 207.398 
1.158.566 924.961 

(15) Personalaufwand

T€ 2023 2022 
Löhne und Gehälter 80.582 68.158 
Soziale Abgaben 13.677 11.781 
Aufwendungen 

für Altersversorgung 32.461 40.959 
für Unterstützung 437 387 

127.156 121.285 

Der Personalaufwand erhöhte sich um 5.871 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ist haupt-

sächlich auf gestiegene Aufwendungen für Löhne und Gehälter sowie der entsprechenden SV-

Beiträge zurückzuführen. Gegenläufig verhalten sich die Aufwendungen für Altersvorsorge, die 

im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Zinseffekte aus der Zinssatzänderung der Rückstellun-

gen für Pensions-, Jubiläums- und Altersteilzeitverpflichtung werden aufgrund eines konzernein-

heitlichen Ansatzes in Höhe von 5.196 T€ (Vorjahr: -5.912 T€) innerhalb des Finanzergebnisses 

ausgewiesen. 



Mitarbeitende im Jahresdurchschnitt (ohne Auszubildende) 

2023 2022 
Gewerbliche Mitarbeitende 200 201 
Technische und kaufmännische Angestellte 681 594 

881 795 
davon männlich 701 638 
davon weiblich  180 157 

Anzahl Mitarbeitende in Vollzeit 801 728 
Anzahl Mitarbeitende in Teilzeit 80 67 

Darüber hinaus wurden zum Bilanzstichtag 61 Auszubildende und 46 Schwerbehinderte (5,06 %) 

beschäftigt. Zum Bilanzstichtag hatte die Gesellschaft 392 Versorgungsempfängerinnen und -

empfänger, 104 Anwartschaften für ausgeschiedene Mitarbeitende und 912 Anwartschaften für 

aktive Mitarbeitende. 

(16) Abschreibungen

Die Abschreibungen sind im Einzelnen aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entneh-

men. Im Berichtsjahr waren wie im Vorjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorzuneh-

men. 



(17) Sonstige betriebliche Aufwendungen

T€ 2023 2022 
IT und andere Serviceleistungen 24.409 20.878 
Zuführungen zu den Rückstellungen Drohverluste Stromge-
schäft und Kraftwerksrückbau 31.277 20.085 

Versicherungen 12.476 12.422 
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten 4.993 4.913 
Werbemaßnahmen 5.197 3.914 
Mieten und Pachten 5.546 4.112 
Sonstige Personalkosten 3.784 3.197 
Gebühren und Beiträge 2.176 2.477 
Abschreibung auf Forderungen und Wertberichtigungen 249 556 
Verschrottung und abgebrochene Investitionsprojekte 4.472 6.136 
Währungskursverluste 5.269 273 
Übrige Aufwendungen 16.055 3.404 

115.903 82.367 

(18) Finanzergebnis

T€ 2023 2022 
Erträge aus Beteiligungen 2.572 2.025 

davon aus verbundenen Unternehmen (1.873) (1.124) 
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 103 77 

davon aus verbundenen Unternehmen (102) (76) 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.148 15 

davon aus verbundenen Unternehmen (3.943) (5) 
davon Effekt aus der Zinssatzänderung (5.196) (0) 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -19.583 -11.907
davon an verbundene Unternehmen (-9.318) (-205)
davon Effekt aus der Zinssatzänderung (0) (-5.912)

-7.760 -9.791



Der Zinsanteil aus der Zuführung zu den Pensions- und Personalrückstellungen wird unter den 

Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesen. Es handelt sich um den Nettoaufwand nach 

Verrechnung mit Erträgen aus den Aktivwerten. 

Im Geschäftsjahr wurden Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen in Höhe 

von 6.824 T€ (Vorjahr: 5.729 T€) mit Erträgen aus den zugehörigen Aktivwerten in Höhe von 5 T€ 

(Vorjahr: 6 T€) verrechnet. 

(19) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind im Geschäftsjahr 2023 aufgrund der Einbeziehung 

der Hamburger Energiewerke GmbH in den ertragsteuerlichen Organkreis der HGV nicht ent-

standen. Die HGV hat beschlossen, den § 2 der Umlagevereinbarung nicht in Anspruch zu neh-

men, sodass ab dem Jahr 2022 keine Ertragsteuer-Umlage mehr erfolgen wird.  

(20) Sonstige Steuern

Der ausgewiesene sonstige Steueraufwand betrifft die Stromsteuer auf den Selbstverbrauch von 

Energie, Grundsteuer sowie Kfz-Steuer. 

Sonstige Angaben 

Vertragsportfolien und Finanzinstrumente 

Die Energiebeschaffungs- und Energieabsatzverträge werden unter Anwendung des IDW RS 

ÖFA 3 abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung zu Vertragsportfolien zusammengefasst. 

Derivative Finanzinstrumente werden in diesem Zusammenhang ausschließlich zu Sicherungs-

zwecken eingesetzt und innerhalb der Vertragsportfolien zusammengefasst bewertet. HEnW 

setzt Sicherungsinstrumente ein, um Marktpreisrisiken aus dem Bezug von Kohle- und Gaspro-

dukten sowie Emissionsrechten und dem Absatz von Strom- und Wärmeprodukten zu reduzieren. 

Für den Strom- und Gasvertrieb an Endkunden werden Warenterminkontrakte auf Basis einer 

strukturierten Beschaffung abgeschlossen deren Wert unmittelbar von den Marktpreisen abhängt. 

Die Beschaffungsstrategie ist in erster Linie auf die risikominimierte Eindeckung der zur Versor-

gung von Endkunden benötigten Energiemengen ausgelegt. Eine Beschaffung von Energiemen-

gen zu Spekulationszwecken ist nicht vorgesehen. Die abgeschlossenen Beschaffungspositio-

nen sind bereits in voller Höhe durch Verkaufskontrakte bzw. Vertriebsprognosen gedeckt und 

können grundsätzlich vertriebsseitig mit einer Gewinnmarge verkauft werden.  

Die einzelnen Absicherungsportfolien werden entsprechend der internen Steuerung unter Be-

rücksichtigung der Homogenität der zugrunde liegenden Risikofaktoren und unter Anwendung 



der Regelungen des IDW RS ÖFA 3 jahresscheibenscharf saldiert und bewertet. Soweit die De-

ckungsbeitragsrechnung der Frontjahre positive Ergebnisse ausweist, wird von einer Einzelbe-

wertung der in den Absicherungsportfolien enthaltenen Commodities abgesehen. Bei negativen 

Ergebnissen wird eine entsprechende Rückstellung gebildet. Zum Bilanzstichtag wurde dement-

sprechend eine Rückstellung in Höhe von 31.100 T€ gebildet. 

Bezogen auf den Bilanzstichtag bestehen folgende derivative Finanzinstrumente: 

T€ Nominalwert Marktwert 
Erzeugungsportfolio   

Öl Gasoil Swap Cal 24 (t) Absatz 13.046 13.355 

Öl Gasoil Swap Cal 25 (t) Absatz 6.080 5.913 

Öl Gasoil Swap Cal 26 (t) Absatz 731 713 

Kohle API2 Cal 24 (t) Beschaffung 125.154 68.206 

Kohle API2 Cal 25 (t) Beschaffung 21.881 15.878 

Kohle API2 Cal 26 (t) Beschaffung 3.747 3.022 

EUA Cal24 (t) Beschaffung 149.882 170.552 

EUA Cal25 (t) Beschaffung 58.474 77.658 

EUA Cal26 (t) Beschaffung 27.246 29.000 

Devisentermingeschäfte 78.165 77.738 

Die Marktwerte wurden auf Basis von DCF-Verfahren ermittelt.  

Honorare des Abschlussprüfers 

Für Tätigkeiten des Abschlussprüfers BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurden im Ge-

schäftsjahr 663 T€ berechnet. Davon entfallen auf Abschlussprüfungsleistungen 179 T€, andere 

Bestätigungsleistungen 76 T€, auf Steuerberatungsleistungen 69 T€ und auf sonstige Leistungen 

339 T€. 

Außerbilanzielle Geschäfte und sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Am 31. Dezember 2023 bestand ein Bestellobligo für Investitionen und Instandhaltungsmaßnah-

men (424.045 T€) sowie für Brennstoffbezüge (152.342 T€) und sonstige Leistungsverrech-

nungsverträge (6.435 T€). Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet-, 

Pacht- und Leasingverträgen (44.826 T€). Von den finanziellen Verpflichtungen bestehen 

37.039 T€ gegenüber verbundenen Unternehmen. Zur Absicherung von Lieferverpflichtungen 

aus bestehenden energiewirtschaftlichen Verträgen mit Kunden und zur Absicherung der Brenn-

stoffbeschaffungen im Erzeugungsbereich sind entsprechend der energiewirtschaftlichen Risi-

kosteuerung in die Zukunft gerichtete Verträge über den Bezug von Energie und Emissionszerti-

fikaten im Wert von 484.406 T€ abgeschlossen worden. 



Haftungsverhältnisse 

Die HEnW haftet aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung unbeschränkt für die Verpflichtungen 

der Fernkälte Geschäftsstadt Nord GbR, Hamburg. 

Durch die Abspaltung des Heizkraftwerks Wedel im Jahr 2019 haften die an der Abspaltung be-

teiligten Unternehmen Hamburger Energiewerke GmbH und Vattenfall Wärme Berlin AG für Ver-

bindlichkeiten, die vor dem Wirksamwerden der Ausgliederung begründet worden sind, als Ge-

samtschuldner. Die Haftungsrisiken gemäß § 133 Umwandlungsgesetz (UmwG) betragen fünf 

Jahre.  

Die HEnW hat gegenüber der Hamburg Port Authority AöR, Hamburg, eine Patronatserklärung 

abgegeben und verpflichtet sich, die Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft, der HAMBURG 

ENERGIE Geothermie GmbH, nicht zu verändern und sie finanziell so auszustatten, dass sie 

stets in der Lage ist, die Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis für den Bohrplatz „An der alten 

Schleuse, 21107 Hamburg“ fristgemäß zu erfüllen. Die Ausstattungsverpflichtung beträgt bis zum 

31. Dezember 2023 2,25 Mio. € und ab dem 1. Januar 2024 150 T€. Daneben besteht eine Bürg-

schaftszusage gegenüber der Hamburger Sparkasse zugunsten der HAMBURG ENERGIE Ge-

othermie in Höhe von 10,6 Mio. €.

Derzeit bestehen keine Hinweise für eine Inanspruchnahme der Gesellschaft aus den eingegan-

genen Haftungsverhältnissen. 

Berichterstattung nach § 6b Abs. 2 EnWG 

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft bis auf den Vertrag über die Erbringung von Dienstleistun-

gen im Bereich IT und Telekommunikation durch die Stromnetz Hamburg GmbH (Volumen 

16.837 T€) keine wesentlichen Geschäfte mit verbundenen Unternehmen im regulierten Bereich 

der Energieversorgung getätigt. 



Berichterstattung nach § 6b Abs. 3 EnWG 

Die Gesellschaft führt keine Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 7 EnWG aus 

und sieht deshalb von der Erstellung eines Tätigkeitsabschlusses ab. Die Gesellschaft führt ge-

trennte Konten für andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sowie außer-

halb des Elektrizitäts- und Gassektors. 

Angaben zu den Organen der Gesellschaft 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung sind in einer gesonderten Übersicht 

als Anlage zum Anhang dargestellt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Hamburger Energiewerke GmbH haben für ihre Tätigkeit 

18 T€ (Vorjahr: 18 T€) erhalten. Die Vergütung beträgt je Mitglied 1,5 T€ p. a. (Fixum), ggf. anteilig 

entsprechend der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat. 

Der Geschäftsführerin und den Geschäftsführern wurden für das Geschäftsjahr 2023 folgende 

Bezüge gewährt: 

Fixum (€) variable Ver-
gütung (€) 

Geldwerte 
Vorteile (€) 

Gesamtver-
gütung (€) 

Aufwand für 
Altersversor-

gung (€) 
 Fust, Kirsten 215.000 54.835 2.621 272.456 21.500 
Heine, Christian 270.000 49.850 8.489 328.339 0 
Prinz, Michael 210.000 27.916 6.212 244.128 31.500 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder 

in der Gewinn- oder Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ergeben. 

Hamburg, 28. März 2024 

Geschäftsführung der Hamburger Energiewerke GmbH 

Christian Heine Kirsten Fust Michael Prinz 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Hamburger Energiewerke GmbH, Hamburg  

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHT 

PRÜFUNGSURTEILE 

Wir haben den Jahresabschluss der Hamburger Energiewerke GmbH, Hamburg — bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Hamburger Energiewerke GmbH für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. Die unter „SONSTIGE 
INFORMATIONEN“ genannten Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang mit den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

— entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 
bis zum 31. Dezember 2023 und 

— vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil 
zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der unter „SONSTIGE  

— INFORMATIONEN“ genannten Bestandteile des Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR  



 

 

 

 

DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 

SONSTIGE INFORMATIONEN 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwort-
lich. Die sonstigen Informationen umfassen: 

— die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauen-
quote) 

— die übrigen Teile des Geschäftsberichts mit Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses 
und Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die 
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgend-
eine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informatio-
nen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

— wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der 
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

— anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine we-
sentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über 
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS 
FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die  



 

 

 

 

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermö-
gensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-
sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 



 

 

 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

— identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irr-
tümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 

— gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

— beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

— ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 

— beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

— beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 



 

 

 

 

— führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER EINHALTUNG DER 
RECHNUNGSLEGUNGSPFLICHTEN NACH § 6B ABS. 3 ENWG 

Prüfungsurteile 

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur 
Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 
eingehalten hat.   

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung 
getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der 
Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW-
Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07/2021)) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflich-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen der IDW Qualitäts-
managementstandards, die die International Standards on Quality Management des IAASB umset-



 

 

 

 

zen, angewendet. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 
Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten.    

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.   

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungs-
pflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.   

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die gesetzlichen Vertre-
ter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen we-
sentlichen Belangen eingehalten haben.    

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der 
unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG be-
inhaltet.   

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung ge-
trennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach 
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der 
Stetigkeit beachtet wurde. 

Hamburg, 7. Mai 2024  

BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
@@muz=@@ @@vwp=@@ 
Reese  Wilkens  
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 


		2024-05-08T14:58:50+0200


		2024-05-08T15:04:35+0200




